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Erwägungen
E. 1
Angefochten ist ein Entscheid über die Entsiegelung von Aufzeichnungen und Gegenständen, die in einem strafprozessualen Untersuchungsverfahren in Anwendung von Art. 246 ff. StPO sichergestellt wurden. Die Vorinstanz hat gemäss Art. 248a Abs. 1 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 380 StPO als einzige kantonale Instanz entschieden, weshalb die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht nach Art. 78 ff. BGG grundsätzlich offensteht.
E. 2.1
Der Entscheid der Vorinstanz schliesst das Strafverfahren nicht ab. Er kann deshalb nur unter den Voraussetzungen von Art. 92 und 93 BGG angefochten werden. Die Beschwerde ist insbesondere zulässig, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ).
E. 2.2
Das Siegelungsverfahren dient dem Geheimnisschutz im Hinblick auf eine Durchsuchung von Aufzeichnungen und Gegenständen. Es gelangt daher nur zur Anwendung, wenn von den betroffenen Personen gesetzliche Geheimnisschutzgründe substanziiert angerufen werden. In Frage kommen aufgrund des abschliessenden Verweises von Art. 248 Abs. 1 StPO einzig die in Art. 264 StPO geregelten Geheimnisschutzgründe. Wird im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht schlüssig behauptet, dass der vom Zwangsmassnahmengericht angeordneten Entsiegelung derartige Geheimnisschutzgründe entgegenstehen, droht nach der Praxis des Bundesgerichts ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG , weil die Offenbarung eines Geheimnisses nicht rückgängig gemacht werden kann (zum Ganzen: Urteil 7B_145/2025 vom 25. März 2025 E. 2.2, zur Publikation bestimmt, mit Hinweisen).
E. 2.3
Der Beschwerdeführer führt zum Drohen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils aus, er mache geschützte Geheimhaltungsrechte geltend. So habe er nebst der Anwaltskorrespondenz (auch) noch aufgrund von Persönlichkeitsrechten (Schutz der Intim- und Privatsphäre) die Siegelung verlangt. Die Vorinstanz habe im Hinblick auf die intimen Fotos und die intime Korrespondenz keine Aussonderung verfügt, sodass diesbezüglich die Offenbarung eines Geheimnisses drohe.
E. 2.4
Soweit der Beschwerdeführer sich damit auf sogenannte Privatgeheimnisse im Sinne von Art. 264 Abs. 1 lit. b StPO beruft, vermag er indessen keinen drohenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG darzulegen:
E. 2.4.1
Bei der (vollständigen) Durchsuchung von privat genutzten Smartphones ist davon auszugehen, dass persönliche Aufzeichnungen und Korrespondenz im Sinne von Art. 264 Abs. 1 lit. b StPO tangiert sind. Dies vermag für sich alleine indessen noch keine schutzwürdigen Geheimnisinteressen im Sinne von Art. 248 Abs. 1 StPO und damit auch keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu begründen. Persönliche Aufzeichnungen und Korrespondenz der beschuldigten Person sind gerade nicht absolut geschützt, sondern laut dem Gesetz nur dann, wenn das Interesse am Schutz ihrer Persönlichkeit das Strafverfolgungsinteresse überwiegt. Auf eine Beschwerde gegen die Entsiegelung eines Mobiltelefons kann daher nur dann gestützt auf Art. 264 Abs. 1 lit. b StPO eingetreten werden, wenn die beschwerdeführende Partei dartut oder ohne Weiteres erkennbar ist, dass das Interesse am Schutz ihrer Persönlichkeit gegenüber dem Strafverfolgungsinteresse überwiegen könnte (Urteil 7B_145/2025 vom 25. März 2025 E. 2.7, zur Publikation bestimmt, mit Hinweisen). Dies ist nicht der Fall, wenn sich die Durchsuchung offenkundig als geeignet, erforderlich und angemessen erweist, um das angestrebte Ziel zu erreichen (vgl. Urteil 7B_31/2025 vom 13. August 2025 E. 2.5, zur Publikation bestimmt, mit Hinweisen).
E. 2.4.2
Beim Beschwerdeführer wurden insgesamt rund 1.9 Kilogramm Kokain sichergestellt. Er wird daher verdächtigt, ein Verbrechen im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG begangen zu haben, das mit Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr und bis zu zwanzig Jahren ( Art. 40 Abs. 2 StGB ) sanktioniert wird. In Anbetracht der Schwere dieser (soweit ersichtlich eingestandenen) Tatvorwürfe ist nicht plausibel, dass das Interesse des Beschwerdeführers am Schutz seiner Persönlichkeit gegenüber dem Strafverfolgungsinteresse überwiegen könnte (ausführlich Urteil 7B_31/2025 vom 13. August 2025 E. 2, zur Publikation bestimmt, mit Hinweisen). Im Übrigen erweist sich auch der Einwand des Beschwerdeführers, aufgrund seines umfassenden Geständnisses sei die Durchsuchung seines Mobiltelefons weder zu seiner Überführung erforderlich, noch sei das Telefon als Beweismittel im Hinblick auf den bestehenden Tatverdacht geeignet, als unbehelflich (siehe dazu Urteil 1B_243/2020 vom 26. Februar 2021 E. 2.3 mit Hinweisen).
E. 2.5
Aber auch soweit der Beschwerdeführer sich auf das Vorliegen von Anwaltskorrespondenz beruft, gelingt es ihm nicht, einen drohenden nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG darzulegen:
E. 2.5.1
Das Zwangsmassnahmengericht ordnete hinsichtlich der Anwaltskorrespondenz eine Triage an und überliess dessen Ergebnis dem Beschwerdeführer zur Einsicht. Nachdem Letzterer nach einer groben Durchsicht der Daten bemängelte, nicht sämtliche Anwaltskorrespondenz sei ausgesondert worden, liess das Zwangsmassnahmengericht die beanstandeten Dokumente entfernen, eine erneute Triage durchführen und überliess deren Ergebnis wiederum dem Beschwerdeführer zur Einsicht.
E. 2.5.2
Der Beschwerdeführer bringt vor Bundesgericht vor, es bestehe "keine Gewährleistung der vollständigen Aussonderung der Anwaltskorrespondenz". Die bei der Triage verwendete Software sei nachweislich nicht in der Lage, den textuellen Inhalt des von der Verteidigung monierten Bildes zu erfassen und den Text zu identifizieren. Die vom Zwangsmassnahmengericht beauftragte FORINCO AG könne daher explizit nicht bestätigen, dass die gesamte Anwaltskorrespondenz ausgesondert worden sei, weshalb das Entsiegelungsverfahren bereits aus diesem Grunde als gescheitert zu betrachten sei.
E. 2.5.3
Der Beschwerdeführer verkennt, dass er vor Bundesgericht darzulegen hat, woraus sich der nicht wieder gutzumachende Nachteil ergeben soll, sofern dies nicht offensichtlich ist ( BGE 150 III 248 E. 1.2). Mit dem blossen Hinweis, angesichts der gesamthaft 347'328 Bilddateien sei es für ihn "schlicht unmöglich, diese gesamte Datenmenge manuell durchzusehen, um sicherzustellen, dass tatsächlich sämtliche Anwaltskorrespondenz ausgesondert wurde", zeigt er nicht schlüssig auf, dass der Entsiegelung geschützte Anwaltskorrespondenz entgegensteht.
Die theoretische Möglichkeit, nicht sämtliche geschützten Geheimnisse im Sinne von Art. 248 StPO seien im Rahmen der Triage ausgesondert worden, besteht immer und reicht nicht, um einen drohenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu begründen. Hat der Beschwerdeführer wie vorliegend Einsicht in das Ergebnis der Triage, hat er vor Bundesgericht wenigstens anhand von Stichproben konkret aufzuzeigen, weshalb trotz Durchführung der Triage die Offenlegung von geschützten Geheimnissen droht und die Triage daher als fehlerhaft zu betrachten ist. Dabei ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer vor dem Zwangsmassnahmengericht nach Durchführung der ersten Triage genau dies noch getan hatte und damit die Durchführung einer zweiten Triage erreicht hat.
E. 3
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
Bei diesem Verfahrensausgang ist der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege setzt insbesondere voraus, dass die gestellten Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt, weshalb das diesbezügliche Gesuch des Beschwerdeführers abzuweisen ist. Den finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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